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1. A RT DER BA ULICHEN NUTZUN G
 In den als "Allgemeines W ohngebiet (W A)" (§ 4 BauNVO) festgesetzten Bereichen sind die in 

§ 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 5 BauNVO genannten Nutzungen ausgeschlossen.

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Gel-
tungsbereich festgesetzt. Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca.10.622 m².

A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2 MASS DER BAULICHEN NUTZU NG
2.1 Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl (G RZ) beträgt 0,4. 
2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 Abs. 3 BauNVO wird für das Baugebiet 

die maximale Höhe der baulichen Anlagen wie folgt festgesetzt:
•  Die Traufhöhe (TH) der Hauptgebäude wird auf max. 7,50 Meter begrenzt
•  Die Firsthöhe (FH)  darf maximal 10,50 Meter betragen.
Als untere Bezugshöhe wird die mittlere Geländehöhe festgesetzt.

TEIL B  TEXTFESTSETZUNGEN
3. B AU W EISE UN D ÜB ERB AUB ARE GRU NDSTÜCK SFLÄC HEN

Im allgemeinen W ohngebiet wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Die Gebäude 
sind mit seitlichem Grenzabstand als Einzel- oder Doppelhäuser zu errichten. Satz 2 gilt nicht 
für Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO. Die Länge der in Satz 2 bezeichneten Haus-
formen darf höchstens 25,00 Meter betragen.

4. VOR KEH RUN GEN ZUM SCHU TZ, ZUR PFLEGE U ND ZU R ENTWIC KLUN G 
VON B OD EN, NA TUR U ND LA NDSCHAFT

4.1 Mindestens 10 Prozent der Fläche des Baugrundstücks sind durch Gehölzpflanzen zu begrü-
nen. Je angefangene 200 m² zu begrünender Fläche ist ein großkroniger Laubbaum aus der 
Vorschlagsliste mit einem Stam mumfang von mindestens 18 bis 20 Zentimeter anzupflanzen, 
zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Abgänge sind zu ersetzen.

4.2 Wege, Zufahrten und Stellplätze sind möglichst in einer Bauweise herzustellen, die eine Ver-
sickerung von Niederschlagswasser ermöglichen.

4.3 Pflanzungen können der nachfolgenden Vorschlagsliste entnommen werden. Als Arten kom-
men heimische Bäume, Wildgehölze und Obstbäume in Frage.

5. A ufschüttungen, A bgrabungen und Stützmauern [soweit sie zur Herstellung 
des Straßenkörpers erforderlich sind]

5.1 Die zur Herstellung und statischen Sicherung des Straßenkörpers (öffentl. Straßenver-
kehrsfläche) erforderlichen ober- und unterirdischen Stützbauwerke (bspw. Böschungen, 
Stützmauern, Aufschüttungen) und Abgrabungen sind auf einem 2,50 Meter breiten Strei-
fen im Anschluss an die festgesetzten öffentl. Verkehrsflächen zulässig und zu dulden.

Bäume
Eberesche Sorbus aucuparia Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus Stieleiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petraea Vogelkirsche Prunus avium
Winterlinde Tilia cordata hochstämmige Obstbäume

Sträucher
Hartriegel Cornus sanguinea Haselnuss Corylus avellana
Hundsrose Rosa canina Schneeball V iburnum opulus
Schwarzdorn Prunus spinosa Weißdorn Crataegus monogyna/ 

Cr. laevigata
Klettergehölze
Clematis Clematis vitalba
Efeu Hedera helix
Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia

S T A D T  V O L K M A R S E N
B e b a u u n g s p l a n  
" A m  K ü l t e r  B e r g "

E N T W U R F

2.3 Bezugshöhen
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- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB
- Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange gem. § 4 (2) BauGB
- Abstim m ung mit den Nachbargem einden gem § 2 (2) BauGB
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TEIL A  PLANZEICHNUNG

Öffentlich bekannt gemacht:       09. 08. 2019

AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauG B) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) je-
weils in der zum Zeitpunkt der Offenlegung gültigen Fassung 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS (§ 2 BauGB): 25. 06. 2019

4. SATZUNGSBESCHLUSS:     (§ 10 BauGB) .. . .. .  ....

Die Stadtverordnetenversam mlung hat in ihrer Sitzung am .. . .. . .... die vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
geprüft und den Bebauungsplan gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen.
Das Ergebnis der Abwägung wurde mitgeteilt.

(Unterschrift)
Der Bürgermeister

5. AUSFERTIG UNGSVERMERK: .. . ..  . ....

Die vorliegende Ausfertigung des Bebauungsplanes entspricht der von der Stadtverord-
netenversammlung der Sadt Volkmarsen am .. . .. . .... beschlossenen Satzung. 

Öffentlich bekannt gemacht:       .. . .. . ....
Die öffentliche Auslage wurde vom .. . .. . ... bis einschl. .. . .. . ... durchgeführt

2. O FFENLEG UNG DES PLANENTW URFS (§ 3 (2) BauGB): .. . .. .  ....

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit
Schreiben vom .. . .. . ... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden

3. EINHOLUNG DER STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND 
TRÄGER Ö FFENTLICHER BELANGE  (§4 (2) BauGB): .. . ..  . ....

6. INKRAFTSETZUNG: .. . ..  . ....

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

(Unterschrift)
Der Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung nach § 
10 (4) BauGB eingesehen werden kann, ist am .. . .. . .... ortsüblich bekannt gemacht wor-
den. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan wirksam geworden.

(Unterschrift)
Der Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)
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PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)

A RT DER BA ULICHEN NUTZUN G

B AU W EISE UN D ÜB ERB AUB ARE GRU NDSTÜCK SFLÄC HEN

öffentliche Straßenverkehrsfläche

VERKEHRSFLÄCH EN

VO RKEHRUNGEN ZU M SCH UTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BO DEN, N ATUR UND LANDSCH AFT

öffentliche Grünfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

SONSTIGE PLANZEIC HEN

Flurstücksgrenze

WA

W asserschutzgebiet

Grundflächenzahl Bauweise [a = abweichende Bauweise, 
E = Einzelhaus, D = Doppelhaus]

Traufhöhe Firsthöhe
Dachform

[Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach, Pultdach, Flachdach]

Art der baulichen Nutzung

N UTZU NGSSCH ABLO NE

Baugrenze

nicht überbaubare Grundstücksfläche
[Ausnahme: Wenn die Belange des öffentl. Verkehrs nicht beeinträchtigt 
werden, können Garagen oder sonst. Nebenanlagen auf den straßen-
zugewandten, nicht überbaubaren Flächen zugelassen werden] 

überbaubare Grundstücksfläche
[Die Grenzabstände richten sich nach der Hessischen Bauord-
nung (HBO)]

6. D AC HGESTALTU NG
6.1 In dem mit WA gekennzeichnetem Gebiet sind für die Hauptgebäude Sattel- (SD), W alm- 

(WD), Krüppelwalm- (KW D), Pult- (PD) und Flachdächer (FD) zulässig.
Die Dachneigung der Hauptgebäude und Nebengebäude mit Sattel-, W alm-, und Krüppel-
walmdächern wird von 20° bis 45°, für Pultdächer auf 20° bis 30° festgegesetzt.
Für Garagen und Carports sind Flachdächer und Pultdächer mit einer Neigung ab 5° auch 
zulässig. Die höhere Seite bei Pultdächern gilt als First. 
Die Dächer sind in ziegelroten, braunen, anthrazit, dunkelgrauen oder schwarzen Farbtön-
en einzudecken. Grelle Farben sind unzulässig.

6.2 Bei Pultdachgebäuden, deren First parallel zur Straße "Teichweg" ausgebildet wird, ist die 
untere Traufe talseitig anzuordnen.

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

7. WERBEANLA GEN
Werbeanlagen im Euroformat sind unzulässig. Im Übrigen sind Werbeanlagen mit wech-
selndem oder beweglichem Licht und Lichtwerbung in grellen Farben unzulässig.

10. D ENK MA LSCH UTZ
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen 
und andere Funde (Scherben, Steingeräte, Skelettreste o.ä.) auftreten, sind diese nach § 
20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden; Funde und Fundstellen sind bis zu einer 
Entscheidungen in unverändertem Zustand und in geeigneter W eise zu schützen (§ 20 
Abs. 3 DSchG). 

C. HINWEISE

5.2 Die Höhe von Stützmauern, die den notwendigen Grenzabstand von 3,00 Meter zur Nach-
bargrenze nicht einhalten, wird auf maximal 1,00 Meter über Geländehöhe festgesetzt. 

9. ENTWÄSSERU NG DES A NFALLENDEN OBERFLÄ CHEN W ASSERS
Aus ökologischen Gründen wird eine Speicherung des anfallenden Oberflächenwassers der

 vollversiegelten Flächen in einer Sammelanlage auf dem jeweiligen Grundstück empfohlen. 

8. GESTA LTUN G DER NICHT ÜBERBA UBA REN GRU NDSTÜCK SFLÄC HEN
An Eckgrundstücken darf der Bewuchs an den zur Verkehrsfläche orientierten Seiten nicht 
höher als 0,75 Meter sein. 

4.4 Die Anlage von Steinbeeten und Steingärten sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht zu-
lässig. 
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